
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/8/31 3Ob95/76
(3Ob96/76 - 3Ob108/76)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1976

Norm

ABGB §276 Ie

ZPO §8

ZPO §9

ZPO §116 I

Rechtssatz

Die Prüfung der gesetzlichen Vertretung einer Partei in einem Prozeßverfahren oder Exekutionsverfahren erstreckt

sich in jenen Fällen, in welchen die Bestellung oder Abberufung des gesetzlichen Vertreters einem anderen Gericht

obliegt, grundsätzlich auf das Vorliegen eines ordnungsgemäßen Bestellungsbeschlusses.
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